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Antrag 

der Abgeordneten Dr. Florian Herrmann, Erwin Hu-
ber, Josef Zellmeier, Markus Blume, Norbert Dün-
kel, Alexander Flierl, Max Gibis, Manfred Ländner, 
Otto Lederer, Ludwig Freiherr von Lerchenfeld, An-
dreas Lorenz, Dr. Hans Reichhart, Peter Tomasch-
ko CSU 

Kommunikationsstrukturen im Bereich Kritischer 
Infrastrukturen (KRITIS) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag 
schriftlich zu berichten, welche Vorkehrungen in den 
Bereichen Energie und Telekommunikation bei Aus-
fällen des primären Strom- bzw. Datennetzes durch 
die jeweiligen Versorgungsunternehmen getroffen 
und/oder geplant sind, um sichere, IP-basierte, leis-
tungsfähige und funkbasierte Kommunikationsstruktu-
ren insbesondere mit Blick auf Kritische Infrastruktu-
ren (KRITIS) in Bayern aufrechtzuerhalten. 

 

 

 

 

 

Begründung: 

Bayern gehört zu den führenden industriell und tech-
nologisch geprägten Regionen der Welt. Die Bedeu-
tung des Wirtschaftsstandorts Bayern und die Sicher-
stellung der Wettbewerbsfähigkeit in einer globalisier-
ten Welt als Voraussetzungen für Wohlstand und Fort-
schritt sind maßgeblich vom Vorhandensein hochleis-
tungsfähiger und funktionstüchtiger Infrastrukturen ab-
hängig. Eine schwerwiegende Störung oder gar eine 
Unterbrechung der über diese Infrastrukturen erbrach-
ten Dienstleistungen kann negative Folgen für unsere 
Gesellschaft haben; in manchen Fällen kann ein Aus-
fall sogar zu massiven Beeinträchtigungen im gesell-
schaftlichen Zusammenleben führen. Ist ein Ausfall 
kaum oder gar nicht tolerierbar, so handelt es sich um 
für die Gesellschaft unverzichtbare und deswegen kri-
tische Dienstleistungen, die von sogenannten Kriti-
schen Infrastrukturen erbracht werden. 

Die Betreiber dieser Kritischen Infrastrukturen, unab-
hängig davon, ob privatwirtschaftlich oder öffentlich-
rechtlich organisiert, erbringen die kritischen, für die 
Versorgung der Bevölkerung zwingend notwendigen 
Dienstleistungen in hoher Qualität und Stabilität. Die 
ausgeprägte Widerstandsfähigkeit dieser kritischen 
Dienstleistungen gegen vielfältige Bedrohungen ist 
Beweis für das Verantwortungsbewusstsein der KRI-
TIS-Betreiber und bildet eine wesentliche Grundlage 
für das Funktionieren der Gesellschaft. 

Der Schutz der Kritischen Infrastrukturen zur Aufrecht-
erhaltung der Versorgung der Bevölkerung ist ein fort-
laufender Prozess, der sich angesichts stetig verän-
dernder Rahmenbedingungen permanent weiterentwi-
ckeln muss. Das gilt insbesondere für die umfassend 
relevanten Bereiche der Telekommunikations- und 
Energieversorgung. 

Hierzu soll im erbetenen Bericht dargestellt werden, 
welche Vorkehrungen getroffen und/oder geplant sind, 
um in Bayern die Verfügbarkeit und Robustheit insbe-
sondere der Kritischen Infrastrukturen auch im Fall ka-
tastrophaler Netzausfälle, z.B. durch Cyber-Terrorat-
tacken oder Naturkatastrophen, zu erhalten und zu 
stärken. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag 
zu berichten, welche sicheren, IP-basierten, leistungs-
fähigen und funkbasierten Kommunikationsstrukturen 
mit Blick auf Kritische Infrastrukturen (KRITIS) in Bay-
ern vorhanden sind, um im Falle von Ausfällen des 
primären Strom- bzw. Datennetzes Kritische Infra-
struktur-Dienstleistungen aufrechtzuerhalten. 


